
1 

 

 
 
 

 
 

Hochschulanzeiger  

Nr. 227/2026 vom 20. April 2026 

  

Herausgeber:  Redaktion:  

Präsidium der HAW Hamburg  Ann Kristin Spreen  

  Tel.: 040.428759042

 __________________ 
 

Bekanntmachung gemäß § 108 Absatz 5 Satz 2 des Hamburgischen Hochschulgesetzes vom 

18. Juli 2001 (HmbGVBl. S. 171), zuletzt geändert am 19. Februar 2025 (HmbGVBl. S. 241) 

Im Hochschulanzeiger der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg, dem hochschul-

internen Verkündungsblatt, werden Satzungen, Ordnungen und Richtlinien der Hochschule, die 

nicht im Amtlichen Anzeiger der Freien und Hansestadt Hamburg veröffentlicht werden müssen, 

bekannt gegeben.  
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Vorlesungszeiten der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg  

für das Wintersemester 2027/2028 bis einschließlich Sommersemester 2028  

 

Vom 11. März 2026 

 

Das Präsidium der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg hat am 11. März 2026 

die Vorlesungszeiten für das Wintersemester 2027/2028 bis einschließlich Sommersemester 2028 

gemäß § 79 Absatz 2 Satz 2 Nummer 12 und § 110 Abs. 1 HmbHG vom 18. Juli 2001 (HmbGVBl. S. 

171), zuletzt geändert am 19. Februar 2025 (HmbGVBl. S. 241), wie folgt festgelegt (inkl. jeweils drei 

Wochen Prüfungszeit): 

 

Semester Zeitraum Erster Vorle-

sungstag 

Letzter Vorle-

sungstag 

Vorlesungsfreie Zeit 

Weihnachtsferien 

WiSe27/28 01.10.2027 – 31.03.2028 11.10.2027 18.02.2028 20.12.2027 – 02.01.2028 

SoSe28 01.04.2028 – 30.09.2028 03.04.2028 28.07.2028 - 

 

Erforderliche Abweichungen, die sich aus den dualen oder kooperativen Studiengängen ergeben, 

sind möglich. 

 

Hamburg, den 11. März 2026  

Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg  
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Fakultätssatzung der Fakultät Life Sciences 

der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg 

 

Vom 1. Oktober 2025 

 

Das Präsidium der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg hat am 8. April 2026 

2025 gemäß § 108 Absatz 1 Satz 3 des Hamburgischen Hochschulgesetzes (HmbHG) vom 18. Juli 

2001 (HmbGVBl. 2001, S. 171), zuletzt geändert am 19. Februar 2025 (HmbGVBl. S. 241) die vom 

Fakultätsrat der Fakultät Life Sciences der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg 

am 1. Oktober 2025 gemäß § 91 Absatz 2 Nr. 6 HmbHG beschlossene Fakultätssatzung in der nach-

stehenden Fassung genehmigt. 

 

 

§ 1 Geltungsbereich der Fakultätssatzung 

Diese Fakultätssatzung gilt für die Fakultät Life Sciences der Hochschule für Angewandte Wissen-

schaften Hamburg (HAW Hamburg). 

 

§ 2 Mitglieder der Fakultät 

Die Mitgliedschaft zur Fakultät richtet sich nach den Vorschriften in § 8 HmbHG und § 10 Absatz 2 

Grundordnung der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg. 

 

§ 3 Organe der Fakultät 

Organe der Fakultät sind das Dekanat und der Fakultätsrat. 

 

§ 4 Dekanat 

(1) Das Dekanat nimmt die Aufgaben nach § 90 Absatz 6 HmbHG wahr.  

(2) Auf Vorschlag der*des Dekan*in werden zwei Prodekan*innen vom Fakultätsrat gewählt.  

 

§ 5 Fakultätsrat 

(1) Die Zusammensetzung des Fakultätsrats richtet sich nach § 12 Absatz 1 der Grundordnung der 

Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg. 

(2) Der*Die Dekan*in ist nicht-stimmberechtigtes Mitglied im Fakultätsrat und führt darin den Vor-

sitz. 

(3) Dem Fakultätsrat gehören außerdem die Gleichstellungsbeauftragten der Fakultät mit beraten-

der Stimme an. 

(4) Neben der Wahl des*der Dekan*in obliegen dem Fakultätsrat die Aufgaben nach § 91 Absatz 2 

Nummer 1 bis 11, § 100 Absatz 3 Satz 2 HmbHG. Der Fakultätsrat nimmt zur Semesterplanung 

(insb. Lehrveranstaltungs-, Raum- und Prüfungsplanung) regelhaft Stellung. Bei der Beschlussfas-

sung nach § 91 Absatz 2 Nummer 5 HmbHG werden die Grundsätze des § 100 Absatz 2 Satz 2 

HmbHG beachtet (gleichstellungsorientierte Ressourcenverwendung).  

(5) Der Fakultätsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. Soweit eine Geschäftsordnung nicht vorhan-

den ist, gilt die Geschäftsordnung des Hochschulsenats der Hochschule für Angewandte Wissen-

schaften Hamburg entsprechend. 
 

§ 6 Organisation der Fakultät 

(1) Die Fakultät kann Labore und Laborzentren einrichten, die keine Organisationseinheiten im 

Sinne von §§ 92 Absatz 1 Sätze 1 und 4 HmbHG sind. Die Leitungen werden vom Dekanat einge-

setzt. 

(2) Die Fakultät richtet als unmittelbar der Fakultät nachgeordnete Organisationseinheiten gemäß 

§ 92 Absatz 1 Satz 4 HmbHG, § 14 Absatz 1 der Grundordnung der HAW Hamburg das Forschungs- 

und Transferzentrum "Bioanalytik" ein. Die Leitungen werden gemäß § 14 Absatz 5 der Grundord-

nung der HAW Hamburg bestellt. 
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§ 7 Ausschüsse 

(1) Der Fakultätsrat kann für einzelne seiner Aufgaben Ausschüsse und Beauftragte einsetzen. 

(2) Zur Unterstützung der curricularen Weiterentwicklung der Studiengänge sowie der Akkreditie-

rung setzt der Fakultätsrat einen Studienreformausschuss ein. 

(3) Zur Koordinierung der Forschungsaktivitäten der Fakultät setzt der Fakultätsrat einen For-

schungsausschuss ein. 

 

§ 8 Schlussbestimmungen 

Diese Fakultätssatzung tritt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung im Hochschulanzeiger der HAW 

Hamburg in Kraft. 

 

Hamburg, den 1. Oktober 2025 

Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg 

 


